
b) knappe Darstellung des ermittelten Tatgeschc- 
hens mit den verletzten Rechtsnormen,

c) die Beweismittel,
d) sofern notwendig, besondere Bemerkungen. 

(Dazu gehören u. a. der Hinweis auf die eingelci- 
teten Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen 
und Bedingungen sowie ihre Ergebnisse, Vor
schläge zu Entscheidungen für die Aufrechter
haltung bzw. Aufhebung der Untersuchungshaft, 
Aufhebung einer Beschlagnahme bzw. Einzie
hung von Gegenständen oder Vermögen sowie 
Vorschläge für die Zulässigkeit und Notwendig
keit staatlicher Konfrollmaßnahmen u. a. m.)" .

(§ 146 StPO wurde durch das ÄGStPO geändert und 
ergänzt. Nunmehr bedarf ps eines Schlußberichtes 
nicht, wenn der Sachverhalt und die Beweisführung 
einfach sind oder der Staatsanwalt auf den Schlußbe
richt verzichtet hat. Art und Ergebnis der vom Un
tersuchungsorgan veranlaßten Maßnahmen zur Be
seitigung der festgestellten Ursachen und Bedingun
gen der Straftat sind im Schlußbericht oder auf ande
re Weise aktenkundig zu machen.)

§ 147
Entscheidungen des Staatsanwalts
Der Staatsanwalt kann folgende Entscheidungen 
treffen:
1. Einstellung des Ermittlungsverfahrens;
2. Übergabe der Sache an ein gesellschaftliches Or

gan der Rechtspflege; '
3. vorläufige Einstellung des Ermittlungsverfah

rens;
4. Rückgabe der Sache an das Untersuchungsor- 

gan;
5. Erhebung der Anklage;
6. Beantragung eines Haftbefehls;
7. Abgabe der Sache zur weiteren Strafverfolgung 

an einen anderen Staat.

Anmerkung: Vgl. Ziff. 9. (Auszug) der Gemeinsa
men Anw. zur höheren Wirksamkeit des Strafver
fahrens. ln Ziff. 9. heißt es:
„9. Der Staatsanwalt entscheidet in Abstimmung 
mit dem U-Organ im frühestmöglichen Stadium des 
Ermittlungsverfahrens über die für die konkrete 
Strafsache gesellschaftlich wirksamste Verfahrensart 
(Strafbefehl, beschleunigtes Verfahren, Antrag auf 
Verfahren mit verkürzter Ladungsfrist). . .

§ 148
Einstellung durch den Staatsanwalt
(1) Der Staatsanwalt kann das Verfahren einstellen, 
wenn
1. sich die Beschuldigung oder der Verdacht einer 

Straftat nicht als begründet erwiesen hat;
2. die gesetzlichen Voraussetzungen der Strafver

folgung fehlen;
3. nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches

3. Kap. - Ermittlungsverfahren 1.

von Maßnahmen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit abgesehen wird;

4. der Beschuldigte wegen einer anderen Straftat 
rechtskräftig verurteilt ist und die zu erwartende 
Maßnahme der strafrechtlichen Verantwortlich
keit neben der rechtskräftig verhängten nicht ins 
Gewicht fällt. ,

(2) Der Beschuldigte ist von der Entscheidung in 
Kenntnis zu setzen.
(3) Wird das Verfahren eingestellt, weil der Jugend
liche auf Grund des Entwicklungsstandes seiner Per
sönlichkeit nicht fähig war, sich bei seiner Entschei
dung zur Tat vo/i den geltenden Regeln des gesell
schaftlichen Zusammenlebens leiten zu lassen, sind 
den Organen der Jugendhilfe die getroffenen Fest
stellungen mitzuteilen.

§ 149
Übergabe an ein gesellschaftliches Organ 
der Rechtspflege durch den.Staatsanwalt
Der Staatsanwalt hat unter den Voraussetzungen des 
§ 38 die Sache an ein gesellschaftliches Organ der 
Rechtspflege zu übergeben.

Anmerkung: Vgl. Anm. zu § 2 Abs. 1 und § 12 sowie 
zu §§38 ff. StPO.

§ 150
Vorläufige Einstellung durch den Staatsanwalt
Der Staatsanwalt kann das Verfahren vorläufig ein
stellen, wenn
1. der Täter nicht ermittelt werden konnte;
2. der Beschuldigte abwesend ist, nach der Tat gei

steskrank geworden oder sonst schwer erkrankt 
ist;

3. die zu erwartende Maßnahme der strafrechtli
chen Verantwortlichkeit neben einer weiteren 
Maßnahme, die der Beschuldigte wegen einer an
deren Straftat zu erwarten hat, nicht ins Gewicht 
fällt;

4. der Beschuldigte wegen der Straftat einem ande
ren Staat ausgeliefert wird.

§ 151
Begründung, Benachrichtigung 
und Fortsetzung des Verfahrens
Die Bestimmungen über die Begründung und Be
nachrichtigung (§144) sowie über die Fortsetzung 
des Verfahrens (§145) finden entsprechende An
wendung.

§ 152
Umwandlung der 
vorläufigen Einstellung
Der Staatsanwalt kann die gemäß §§ 143,150 vorläu
fig eingestellten Verfahren endgültig einstellen, 
wenn
1. die Krankheit des Beschuldigten, wegen der das
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